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 Veröffentlicht am 15.12.2008

Norm

ABGB §896

StPO §389

1. ABGB § 896 heute

2. ABGB § 896 gültig ab 01.01.1812

1. StPO § 389 heute

2. StPO § 389 gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 93/2007

3. StPO § 389 gültig von 01.03.1997 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 762/1996

4. StPO § 389 gültig von 01.03.1988 bis 28.02.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 605/1987

Rechtssatz

Die §§ 389 : StPO regeln nur die Kostenansprüche zwischen dem Bund einerseits und dem Angeklagten, dem Privat-

oder Subsidiarankläger und dritten Personen andererseits. Ob, inwieweit und gegen wen ein nach den angeführten

Bestimmungen Kostenersatzp>ichtiger einen Rückgri:sanspruch hat, ist damit nicht geregelt; diesbezüglich gelten die

allgemeinen Bestimmungen über den Schadenersatz.Die Paragraphen 389, : StPO regeln nur die Kostenansprüche

zwischen dem Bund einerseits und dem Angeklagten, dem Privat- oder Subsidiarankläger und dritten Personen

andererseits. Ob, inwieweit und gegen wen ein nach den angeführten Bestimmungen Kostenersatzp>ichtiger einen

Rückgri:sanspruch hat, ist damit nicht geregelt; diesbezüglich gelten die allgemeinen Bestimmungen über den

Schadenersatz.

Entscheidungstexte

RS0124428">4 Ob 160/08w

Entscheidungstext OGH 15.12.2008 4 Ob 160/08w

Beisatz: Der Umstand, dass die Beklagten im Strafverfahren nicht zum Ersatz der hier streitverfangenen, ihnen

gegenüber für uneinbringlich erklärten Kosten herangezogen wurden, vermag daher ihre (anteilige) Ersatzpflicht

gegenüber dem Kläger, der die gesamten Sachverständigengebühren zahlte, nicht aufzuheben. (T1); Veröff: SZ

2008/181
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